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Sehr geehrte Askari-Kundin, 
sehr geehrter Askari-Kunde! 
 
 
Anhand der folgenden Informationen möchten wir Ihnen einen Überblick zur richtigen 
Vorgehensweise zum Erwerb der bei der Firma Askari Sport GmbH vertriebenen 
Waffenschränke erläutern. Außerdem möchten wir Ihnen mit den nachfolgenden 
Informationen Hinweise geben, wie Sie die erforderlichen Nachweise, zur Anmeldung bzw. 
Eintragung einer Waffe, in die Waffenbesitzkarte bei den zuständigen Ordnungsämtern 
erbringen können. 
 

1. Überlegen Sie vor dem Erwerb des Waffenschrankes welche Waffenart (Kurz- oder 
Lang-Waffe) bzw. Munition Sie sicher und gesetzeskonform aufbewahren müssen.  

 
Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle: 
 
Stand 12.11.2009 

 
 

Wertbehältnis  Kurzwaffe  Langwaffe  Munition 

        Stahlschrank                           
ohne Klassifizierung               

(mit Schwenkriegelschloß oder 
gleichwertigem Schloß  
z.B.Stangenschloss)               

Askari-Artikelnummer: 133096 

nicht erlaubt! nicht erlaubt! erlaubt! 

bis zu 10 Stück 

Stahlschrank der 
Sicherheitsstufe A               
nach VDMA 24 992                   

mit abschließbarem Innenfach    
Askari-Artikelnummer: 
123192,123193,123194 

nicht erlaubt! 

 erlaubt! 

im 
abschließbaren 

Innenfach 
erlaubt 

(getrennte 
Aufbewahrung)! 

bis zu 10 Stück 
Stahlschrank der 

Sicherheitsstufe B                
nach VDMA 24 992                    

mit abschließbarem Innenfach     
Askari-Artikelnummer: 123195  erlaubt!  * 

unbegrenzt erlaubt! 

im 
abschließbaren 

Innenfach 
erlaubt     

(getrennte 
Aufbewahrung)! 

 
 
*Beachten Sie bitte das Sie für Waffenschränke der Klasse B mit einem Gewicht unter 200kg 
eine Verankerung nachweisen müssen. (max. 5 Kurzwaffen sind ohne Verankerung zulässig) 



 
2. Gemäß § 36 Abs.3 WaffG hat der Waffenbesitzer die „sichere Aufbewahrung der 

Waffe gegenüber der Waffenbehörde auf Verlangen nachzuweisen!“ 

Ebenso benötigen Jungjäger für die Ersteintragung einer Waffe in die 

Waffenbesitzkarte einen Nachweis zur sicheren Unterbringung der Waffe! 

 

Zum Erbringen des Nachweises bei den zuständigen Ordnungsämtern gehen Sie bitte wie 
folgt vor: 
 
- Fertigen Sie eine Kopie der Rechnung der Firma Askari Sport GmbH als 

Liefernachweis. 
 

 
 

-  Fotografieren Sie die Plakette auf der Türinnenseite des Waffenschrankes. 
 

 
 

 



- Sollten Sie mehr als 5 Kurzwaffen in einem dafür vorgesehen Waffenschrank der 
Klasse B aufbewahren fotografieren Sie ebenfalls die nötigen Verankerungen des 
Schrankes. 

 
- Zum Nachweis des separat abschließbaren Innenfachs ist eine Fotografie des 

geöffneten Waffenschrankes mit geöffnetem Innenfach sinnvoll. 
 

 
 

Anhand dieses Liefernachweises und der Fotos der Plakette auf der Türrückwand 

(evtl.Verankerung) und des geöffneten Waffenschrankes, können Sie den Erwerb 

und die nötige Sicherheitsstufe bei den zuständigen Ordnungsämtern nachweisen! 

    

  
 
 
 
 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Askari Sport GmbH 
Hans-Böckler Str.7 
59348 Lüdinghausen 
Tel. 02591/ 95050 
 


